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2. Anlage und Erhaltung von Fuss- und
Wanderwegnetzen ist Sache der Kantone.
Der Bund kann diese Tätigkeit unterstüt-
zen und koordinieren.
3. In Erfüllung seiner Aufgaben nimmt der
Bund auf Fuss- und Wanderwegnetze
Rücksicht und sorgt für Ersatzwege.
4. Bund und Kantone arbeiten mit privaten
Organisationen zusammen.
In unserer vollmotorisierten Gesellschaft
kaben es die Fussgänger nicht leicht. In
manchen Städten kommt es einem Spiess-
rutenlauf gleich, wenn man zu Fuss eine
Strasse überqueren will, und wer am Sonn-
tag oder in den Ferien beim Spazieren
oder Wandern Ruhe und Entspannung
sucht, muss oft weit fahren, bis er einen
erholsamen Weg abseits von Lärm und Ab-
gasen findet.
Jahr für Jahr verschwinden in unserem
Land über 1000 km Fussgängerwege —
3 km jeden Tag! —, darunter etwa 400 km
markierte Wanderwege. Sie werden zu
Strassen ausgebaut, asphaltiert, betoniert,
unterbrochen oder dem Zerfall preisgege-
ben. Kann man dagegen nichts unterneh-
men?
Man könnte schon. Aber dazu müssten
eine Reihe von Gesetzen und Verordnun-
gen geändert werden, die heute einseitig
den Fahrverkehr fördern und die Interes-
sen der Fussgänger völlig ausser acht
lassen. Das gilt vor allem auch für die
Subventionsverordnungen des Bundes.
Die Eidgenossenschaft leistet namhafte
Beiträge an den Bau und Ausbau des
Strassennetzes. In den diesbezüglichen
Verordnungen heisst es aber nirgends,
dass dabei auf bestehende Fussgänger-
wege Rücksicht genommen werden muss.
Das soll nun anders werden, vorausge-
setzt, dass am 18. Februar der Verfas-

sungsartikel über Fuss- und Wanderwege
angenommen wird. Er bildet die Voraus-
setzung für gesetzliche Massnahmen zum
Schutz und zur Förderung der Fuss- und
Wanderwege durch Bund, Kantone und
Gemeinden.
Es geht nicht um ein gegenseitiges Aus-
spielen von Fussgängern und Automobiii-
sten. Beide haben Anrecht auf ihren Be-
wegungsraum. Es geht um einen fairen
Ausgleich der Interessen. ARF

Eskimos gegen Unisex
In Grönland ist der Anorak, der wohl
bekannteste Gebrauchsgegenstand der
Eskimokultur, unter Beschuss geraten.
Mehrere Frauenorganisationen haben in
der Stadt Godthaab ein Verbot des Ver-
kaufs der kapuzenbewehrten Windjacke
an Eskimomädchen und -damen gefor-
dert. Grund: Das früher allein dem star-
ken Geschlecht vorbehaltene traditio-
nell weisse Kleidungsstück verhüllt
nach Ansicht der Grönländerinnen zu
viel vom in arktischen Breiten ohnehin
kärglichen weiblichen Sexappeal, da
die Versionen für beide Geschlechter
den gleichen Schnitt aufwiesen. Dies
könne im Schneesturm zu Verwechslun-
gen führen oder erst gar keine Hormon-
ausschüttung beim entgegengesetzten
Geschlecht auslösen. Da angesichts der
Wetterverhältnisse auf Grönland fast
das ganze Jahr über nicht an kurze
Röcke oder enge Pullis zu denken ist,
müssen die Argumente der anorakge-
schädigten Eskimo-Frauen ernst genom-
men werden.
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